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V e r o r d n u n g 

 
 
In Anwendung der Verordnung der Landesregierung über den übertragenen 

Wirkungsbereich der Gemeinde in Angelegenheiten der Straßenpolizei, LGBl. Nr. 

30/1995, wird gemäß § 43 Abs.1 lit. b der Straßenverkehrsordnung verordnet: 

 

Bei der Kreuzung Dammweg – Bregenzerwaldbahn Museumsbahn (östlich der 

Bregenzerache im Bereich des Betriebes „Meusburger Fahrzeugbau“) ist dem 

Zugverkehr Vorrang zu geben. Pfeifsignale sind zu beachten. 

 

Diese Verordnung ist mit den Vorschriftszeichen nach § 52 lit. c Z. 23 der 

Straßenverkehrsordnung „Vorrang geben“ und der Zusatztafel „Pfeifsignale beachten“ 

kundzumachen. Die Verordnung tritt mit der Anbringung dieser Zeichen in Kraft. 
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